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«riegsministerittm.

Bekanntmachung
Nr . M. 1/2. 17. K. R . A.

vom 8 Februar 19 t 7,

betreffend Beschlagnahme, BestandSer Hebung und
Enteignung von Bierglasdeckeln und Bierkrug-
deckeln aus Zinn uns sremillige Ablieferung

von anderen Zmngegenständen.
(Nevsasiuug der BrkauutmachungNr. M. 1/10. 16.

K. R. A , vom 1. Oktober 1916.)
Nachstehende Bekanntmachung toird auf Ersuchen öcv

Königlichen Kriegsministeriums zur allgemeinen Kenntnis
gebracht mit dem Bemerken, daß, soweit nicht nach den all-
geineincn Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, jede
Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften über Beschlag--
nähme und Enteignung nach 8 6*) der Bekanntmachungen

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder niit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt lind, bestraft:

1. wer der Verpflichtung, die enteignetcn Gegenstände her-
auSzugeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu
itberbringen oder zu versenden, zuwiderhandelt;

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiscitr-
schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft ober ein anderes VeräutzcrungS- oder Crwerbsgeschäfl
über ihn abschließt;

8. wer der Verpflichtung,die beschlagnabmten Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4. wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen »wvitzer-
handelt.

, über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 •
; (Reichs-Gesetzbl. S . 357), vom 9. Oktober 1915 (Reichs-
t Gesetzbl. S . 645), vom 25. November 1915 (Reichs-Gesetzbl.
j S . 778) und 14. Septentber 191ö (Reichs-Gesetzbl. S . 1019)
• und jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht nach
\ § 5 **) der Bekanntmachungen über Borratserhcbungen vom
j 2. Februar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 54), vom 3. September
! 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 549) und vom 21. Oktober 1915 -

(Reichs-Gesetzbl. S . 684) bestraft wird . Auch kann der Be¬
trieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur
Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23.
September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

8 i.
Inkrafttreten der Bekanntmachung

Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung in
Kraft ; gleichzeitig tritt die Bekanntmachung Nr . M . 1/10.

l 16. K. R . A., betreffend die gleichen Gegenstände, vom 1.
! Oktober 1916 außer Kraft.

8 2.
j Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von der Bekanntmachung werden betroffen:
sämtliche aus reinem Zinn oder ans Legierungen mit
einen: Zinngehalt von 75 v. H. und mehr bestehenden
Deckel von Biergläsern und Biertrügen , einschließ¬
lich der dazu gehörigen Scharniere.

* * )  Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund Vieser

Verordnung verpstichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
f ob. wissentlich unrichtige od. unvollständige Angaben macht, wird

mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark bestraft. Auch können Vorräte, die ver¬
schwiegen sind, im Urteil für dem Staat verfallen erklärt
werden. Ebenso wird bestraft, wer vdrsätzlich die vorgeschrie¬
benen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist er¬
teilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird

- mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Unvermögens»
! falle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft. Ebenss
; wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher
j elnzurichten »der führen unterläßt.
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QIu?genommen  von den Bestimmungen dieser Bekannt¬

machung sind Deckel und Scharniere von zinnernen Krügen
und Pokalen , solvie Deckel- Ränder , -Einfassungen und
-Scharniere aus Zinn , sofern die dazu gehörigen Deckel
nicht ans Zinn bestehen.

8 4.
Bon der Bekanntmachung betroffene Personen,

Betriebe usw.
Die Bestimmungen dieser Bekanntmachung gelten für

alle Brauerei -, Gastwirtschafts - und Schankbetriebe (z. B
Brauereien , Bierverläge , Gastwirtschaften , Kaffeehäuser und
Konditoreien , überhaupt Bierausschänke aller Art ), für Ver¬
eine und Gesellschaften, Kasinos und Kantinen , welche die
von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände (8 2) in
Besitz oder Gewahrsam haben ; ferner für sämtliche Hand¬
lungen , Laden- und Jnstallationsgeschäste , Fabriken und
Privatpersonen — ausgenommen Althändler (siehe 8 10)
— welche die in 8 2 der Bekanntmachung genannten Gegen¬
stände erzeugen oder verkaufen, oder welcl>e solche Gegen¬
stände zum Zwecke des Verkaufs in Besitz oder Gewahrsam
haben.

8 5.
Beschlagnahme.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände werden hiermit beschlagnahmt, soweit sie sich im
Besitze oder im Gewahrsam der im 8 4 bezeichneten Per¬
sonen und Betriebe befinden.

Die Beschlagnahme erstreckt sich auch auf solche Gegen¬
stände, die aus Zinn hergestellt sind, das von der Krirgs-
Rohstoff-Abteilung des Königlichen Kriegsministeriums oder
durch die Militärbefehlshaber freigegeben worden ist.

hrrvn  Z {„ iigcucit ff« ttt>ert, Übertragen worbe » ist . DeOse er¬
lassen auch die Slusflihrungsbestimmnngen hinsichtlich der
Meldepflicht, Ablieferung uno Einziehung.

8 8.
Ueber«ahm,prei-

Der von der beauftragten Behörde zu zahlende Ueber-
nahmcpreis wird aus 8 Mark für jedes Kilogramm fest¬
gesetzt. Dieser Ueberuahmepreis enthält den Gegenwert für
die abgelieferten Gegenstände einschließlich aller mit der
Ablieferung verbundenen Leistungen, wie Entfernung der
Deckel und Scharniere von den Gläsern und Krügen.

'Ablieferer, die nrit dem vorbczeichncten Ueberuahme¬
preis nicht einverstanden sind, haben dies soglcrch bei der
'Ablieferung zu erklären . In Fällen , in denen eine gütliche
Einigung über den Uebernahmepreis nicht erzielt ist, wird
dieser gemäß 88 2 und Z der Bekanntmachung über die
Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juili 1915 ans An¬
trag durch das Reichsschiedsgericht für Kriegsbedarf in
Berlin W IO, Viktoriaftr . 34, endgüleiz festgesetzt.

8 9.
Befreiung von der B,fchiag « «hme, Enteignung

und Ablieferung.
Solche beschlagnahmten Gegenstände, für welche ein

kunstgewerblicher oder kunstgeschichtlicher Wert durch aner¬
kannte Sachverständige festgestellt wird , oie von der Lances-
zentralbehördc bestimint und den Betroffenen durch die be¬
auftragten Behörden namhaft gemacht werden, sind durch die
l>eauftragten Behörden auf Antrag von der Beschlagnahme.
Enteignung und Ablieferung zu befreien.

Andenkenwert entbindet nicht von der Beschlagnahnre,
Enteignung und Ablieferung.

8 6.
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen
verboten ist und rechtgeschäftliche V-rfiigungen über sie
nichtig sind, soweit sie nicht ausdrücklich auf Grund der
folgenden Anordnungen oder etwa weiter ergehender An¬
ordnungen erlaubt werden. Den rechtszeschäftlichen Ver¬
fügungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege der
Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungen und
Verfügungen zulässig, die mit Zustimmung der mit der
Durchfühnmg der Bekanntmachung beauftragten Behörden
erfolgen.

Die Befugnis zum einstlvetligen ordnungsmäßigen Wei¬
tergebranch der beschlagnahmten Gegenstände bleibt un¬
berührt.

8 7.
Meldepfflcht, Enteignung und Ablieferung der

vefchlagnahmle« Gegenstände:
Die von der Beschlagnahme betroffenen Gegenstände

Unterliegen der Meldepflicht. Sic sind, sobald ihre Ent¬
eignung angeordnet ist, von den Biergläsera und Bierkrü¬
gen zu entfernen und an Sammelstcften abzuliesecn, dir vor
den beauftragten Behörden errichtet und bekanntgemachl
werden.

Die enteigneten Gegenstände, die nicht innerhalb der
vorgcschriebenen Zeit abgelicfcrt sino, werden auf Kosten
der Ablieserungspflichtigen zwangsweise abgchort werden

Mit der Durchführung dieser Bekanntmachung werden
dieselben Kommunalverbände beauftragt , denen bereits du
Durchführung der Bekanntmachung M . 1/10. 16. K. R. A.
vom 1. Oktober 1916, betreffend Beschlagnahnre, Bestands-
erhebung und Enteignung von Bierglasdeckeln uno Bier-

8 10.
Freiwillige Ablieferuna v„« andere« Zinngegen-

stände« .
Die Sammelstellen sind auch verpflichtet, folgende von

dieser Bekanntmachung nicht betroffenen Gegenstände aus
Zinn anzunehmen:

a) Teller , Schüsseln, Schalen , Kumpen» Becher, Krüge,
Kannen . Humpen, Zinnrohrr aus Bierdrnckapparatcn
und Shphons für kohlensäurehaltlgc Getränke , Maßge-
fäße (Litermaße , Flüssigkeitsmaße), Kochgeschirre,
Küchengeräte, Wärmflaschen, medizinische Spritzen,
Mensuren und Jnsnndieroücksen.

Der Uebernahmepreis für die uurer c) genannten
Gegenstände beträgt 6 Mark für jedes Kilogramm.

b) Andere Zinngegcnstände, wie Eß- und Trinkgerät ?,
soweit sie nicht unter a) genannt >ino, sowie Hähne,
Krahne, Syphonberschranbungen , Lampen, Leuchter usw.

Der Uebernahmepreis für die unter b) genannten
Gegenstände beträgt 3 Mark für jedes Kilogramm.

c) Löffel und Gabeln (Stiele allein ausgeschloffen) und
Mtmaterial.

Der Uebernahmepreis für das unter c) genannte Me¬
tall beträgt 2 Mark für jedes Kilogramm.

Die an diesen Gegenständen befindlichen Beschläge oder
Bestandteile aus anderem Material als Zinn werden nicht
vergütet und sind vor der Ablieferung zu entfernen . Aus
anderem Material als Zinn bestehende, mit Zinn übcv-
zogrire Gegenstände, wie Konservenbüchsen, Gegenstände ans
Weißblech, Weßblechabfälle usw. werden nicht angenommen.

Gegenständ«, welche berefts als Mturaterial an Händler,
Handlungen usw. abgegeben waren und den Bestimmungen
der Bekanntmachung M . 1/4. 15. K. R. A. unterliegen*
dürfen von den Sammelstellen nicht angeirommen werden.

— —— —— „‘‘ • LZ_
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Ml « Anfragen und Anträge , die die vorstehende Be¬
kanntmachung betreffen, sind an die beauftragten Behöch.n
zu rich ten.

Frankfurt (Main ), 8. Februar 1917.
Stellv Generalk- mmando XVIIIU. K.

Cob lenz,  den 8. Februar 1917.
Kommandantur der Festung

Coblenz-Ehrenbreitstein.
In 1 1725/1 . 17.
- -- - - —- —. . . . . L.

Abt. II. J .-Nr. 2189.

^rkanntmadiung.
Auf Grund des Gesetzes über den Belagemngszustand be¬

stimme ich für den Befehlsbereich der Festung:
Alle Schulen, Theater, Lichtspielhäuser und öffentliche

Versammlungslokale sind vorläufig bis zum 16. Februar
einschließlich zu schließen. Ausnahmen können allgemein
oder in einzelnen Fällen von den zuständigen Regierungs¬
präsidenten zugelassen werden.
Die Polizeistunde wird bis zum 16. Februar auf abends

10 Uhr festgesetzt.
C o b l e n z , den 6. Februar 1917.

Der Kommandant der Festung
Cobl»nz»EH»enbreitstein:

v. Luckwald,
Generalleutnant.

J .-Nr . II. 864.
*»

Diez,  den 5. Februar 1917.
die Herren Bürgermeister

Betrifft : die Ausführung der Schutzpockenimpfung
im Jahre 1917,

Unter Hinweis auf die Verfügung vom 2. Mat I960
— Kreisblatt Nr . 105 — und auf die in Nr . 12 des
Regierungsamtsblattes für 1901 abgedruckten Vorschriften
zur Sicherung der Ausführung des Jmpfgcschäftes ersuche ich
Sie , die Jmpflisten für 1917 ininmehr aufzustellen. Die
erforderlichen Formulare gehen Ihnen in den nächsten
Tagen zu.

Die mit I und III bezeichneten Formulare sind für
die Jmpfärzte bestimmt und daher zunächst sorgfältig auf-
Kubewahren. Formular V dient zur Ausnahme der zur Erst¬
impfung , Formular IV zur Ausnahme der zur Wiederimp¬
fung vorzustellenden Kinder , und Formular VII zur Auf¬
nahme der bereits im Geburtsjahr zur Impfung gelangten
Kinder.

Hiernach sind in Liste V auszunchmen:
a) alle 1915 und früher geborenen Kinder, welche ent¬

weder noch gar nicht oder ohne genügenden Erfolg
geimpft worden sind,

b) alle im Jahre 1916 geborenen noch lebenden Kinder
einschließlich der zugezogenen.

In die Wiederimpfliste (Form . IV) gehören:
a) alle 1904 oder früher geborenen und noch gar nicht

oder ohne genügenden Erfolg wiedergeimpften Zögling?
von öffentlichen oder Privatlehranstalten , und

b) die 1905 geborenen Zöglinge solcher Lehranstalten.
Es wird erwartet , daß alle mrter a) erwähnten Jmps-

pflichtigen aus den Duplikatsltsten der Vorjahre sorgfältig
in die diesjährigen Listen mit Angabe des Grundes (z. B.
im Vorjahre zurückgestellt, ohne Erfolg geimpft rc.) über¬
tragen werden und in Spalte 6 oie Zahl der vorangegaoe
genen erfolglosen Impfungen genau angrgeboa wird.

die lleberweisung stattgesunden hat.
Im übrigen wird wegen Ausfüllung der Listen auf die

den Formularen vorgedruckten Bemerkungen Bezug ge¬
nommen.

Die Listen sind doppelt auszustellen. Ueber das Ge¬
samtergebnis ist je eine Uebersicht nach Formular VIll und
IX ebenfalls in doppelter Ausfertigung anznfertigen und
demnächst, spätestens aber bis zum 1. Oktober d. I . be¬
stimmt unter Beifügung der nach Formular III auszu¬
stellenden ärztlichen Zeugnisse über etwaige Befreiungen und
einer Anzeige über etwa ergangene Richterliche Entscheidun¬
gen wegen Nichtgestellungcn von Impflingen einzusenden

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, die ihnen nach dev
Vorschriften unter IV der eingangs erwähnten Bestimmun¬
gen über die Sicherung der Ausführung des Jmpfgc,chäfts
zufallenden Obliegenheiten rechtzeitig und sorgfältig wahr¬
zunehmen. besonders für Bereitstellung geeigneter reinlicher
Jmpflokale Sorge zu tragen und den «rltern der Jmpf-
pflichtigen rechtzeitig gedruckte Vorladungen , (oie auf der
Rückseite mit den vorgeschrievenen Verhaltungsmaßregeln
versehen sind) zugehen zu lassen.

Schließlich wird noch darauf aufmerksam gemacht, daß
die Ausfüllung der Jmpflisten während des Jmpfgcschäfts
und die Ausfertigung der Impfscheine nicht Sache des Jmpf-
arztes , sondern des Bürgermeisters ist und deshalb von
diesem ober von ihm oestellten Personen wahrzuuehmen ist.
(Tie durch Beschaffung von Schreibhilfc entstehenden Kosten
fallen der Gemeindekasse zur Last.) Weiter wird daran
erinnert , daß der Bürgermeister oder defien Stellvertreter
und, wenn Wiederimpflinge zur Vorstellung gelangen, auch
ein Lehrer, der rechtzeitig von dem Jrnpftermirr in Kenntnis
zu setzen ist, in den Impf - und Nachichautcrmincn anwesend
sein müssen. Für Waschgclegenheit — zwei Waschschüsseln
nebst Seife und Handtuch — muß gesorgt feilt. Zur ord¬
nungsmäßigen Ausführung des Jmpfgeschäftes ist die ge¬
naueste Befolgung der gegebenen Bestimmungen unerläßlich.

Die Festsetzung des Impftermine wird demnächst im
Kreisblatt bekannt gegeben werden.

Bis zum 1. April d. Js . sind mir die ordnungsmäßig
aufgestellten Jmpflisten zur Prüfung vorzulegen.

®er tauhrat.
I Duder Sah t. __
I I. 896. Diez,  den 5. Februar 1917.

Verzeichnis
der in der Zeit vom 1. bis 31. Januar 1917 ausgestelltev

Jagdscheine.
Jahresjagd scheine:

Stticker , Louis , Mühlenbesitzer, Klingelbach.
Schwenk, Heinrich, Bauunternehmer , Altendiez.
Schmidt , Wilhelm Anton, Landwirt , Niederneisen.

Der «»»»rat.
A

Zimmermann.

Wiesbaden,  den 30. Januar 1917.
Otfanatmadinnii.

I. 692. Am 24. Januar d. Js . hier gestohlen:
1 Fahrrad , Marke „Triumph ", Nr . 241 609, blau ge¬

strichen.
!. 716. Am 23. Januar d. Js . hier gestohlen:

1 Fahrrad , Marke „Viktoria ", Nr . 287 515, Rahmen
grün , Lenkstange vernickelt, nach unten gevögen und ohne
Handgriffe, Freilauf mit Rücktrittbremse.

Um gefällige Nachforschung wird ersucht.
Der Polizei - Präsident.

AB.

1 ! . .f I I



Die fHeidj&Ijü[fenfmd}tftelle ZBcvltit fddieftt  durch Ber-
mittflung  ihrer Oberkommijftonäre Anoauberrräge zwecks
Vermehrung des Hülscnfrüchtenanbaucs ah, wonach den An-
bauern für den Aktar der Vertragsfläche 4 Doppelzentner
Thomasphosphatmehl zugesagt werden. Tee Lieferung des
Thomasphosphatmehls erfolgt zu den festgesetzten gesetzlichen
Bedingungen , während die Hülsenfrüchtc alsbald nach der
Ernte , spätestens bis zum 1. Februar 1918, der Reichshülsen-
fruchtstelle Berlin zu den gesetzlich feftgelegten Preisen abge¬
liefert , werden müssen. Diejenigen Landwirte , welche sich
mit den näheren Bedingungen des Vertrags bekannt machen
wollen , werden ersucht, sich an den Obeckomnnsiiouär der
Reichshülsenfruchtstelle Berlin , die Landwirtschaftliche Zen-
tral -Darlehnskasse für Deutschrand, Filiale Franfurt a. M .,
zu wenden und mir von Sem erfolgten Vertragsaoschluh
Kenntnis zu geben.

Diez,  den 5. Februar 1917.
Der Vorsitzende de« Kreisa«ssch«ste».

Dvderstadr

SSt.  548. Diez,  den 31. Januar 1917.
Bekanntmachung

Der Militärpflichtige Hugo Keck, geboren am 30. De¬
zember 1895 zu Zollhaus , Gemeinde Mudershausen , der bis
unermittelt geblieben ist, wird hiermit aufgefordert , sich
spätestens bis zum 1. Juli 1917 bei dem Zivilvorsitzenden der
Ersatzkommission in Diez zu melden oder den Nachweis zu er¬
bringen , daß er seiner Militärpflicht genügt hat oder die
preußische Staatsangehörigkeit nicht mehr besitzt.

Sollte der Militärpflichtige dieser Aufforderung inner¬
halb der gestellten Frist nicht nochkommen, so wird die ge¬
richtliche Untersuchung wegen Verletzung der Wehrpflicht
eingeleitet werden.

tott  givil -Vorsitzeade der Ersatz,O»« « tsfio»
de« Uuterlahukreise«.

Duderstadt.

«t« dt» Herren Bürgermeister de* « reise ».
Inspektion der Kriegsgefangenenlager in Frank«

furt a. M. hat mitgeteilt , daß sich unter den in der Ver¬
teilungsstelle Meschede befindlichen freien belgischen Arbei¬
tern eine Reihe von Landwirten befinden, die sich zur
Arbeitsleistung in der Landwirtschaft gut eignen dürsten.
Das Kriegsamt Berlin hat verfügt , daß diese Leute mög¬
lichst der Landwirtschaft zugeführt werden sollen. Einzeln
werden die Belgier nicht abgegeben, es kommen daher nur
größere landwirtschaftliche Betriebe pp. in Frage.

«Als Lohn soll den belgischen Arbeitern dasselbe gozahlt
werden, was freie deutsche Knechte und Arbeiter zur Zeit
erhalten , wobei es dem Arbeitgeber gestattet ist, den Bel¬
giern für Verpflegung und Unterkunft , Krankenkassen und
Invalidenversicherung , solvie Arbeitsklciöer den Selbst¬
kostenbetrag in Abzug zu bringen.

Es wird ersucht, die größeren  landwirtschaftlichen
Betriebe , Gemüsegärtnereien , Obstbaumschulen und sonstige
in Betracht kommenden Stellen Ihrer Gemeinde auf die
Möglichkeit der Beschaffung dieser Arbeitskräfte hinzuweisen
und sie zwecks Erledigung aller weiteren Fragen an das
Vermittlungsamt für Belgier Frankfurt n. M ., Kettenhof-
>veg 22, zu verweisen.

Es empfiehlt sich, die Arbeitgeber darauf hinzuweisen,
sich möglichst bald wegen Gestellung der Belgier an das
Vermittlungsamt zu wenden, damit die nötigen Vorarbeiten
alsbald in Angriff genommen und die Belgier so zeitig in
Marsch gesetzt werden können, daß sie mit Beginn der Früh¬
jahrsbestellung aus den Arbeitsstellen eingetrofsen sind.

ff » e ( N»r «f.
Duderstadt.

Anzeige«.

Abt . III6 Nr . 10671/2964.

Brtr. Schundliteratur.
Auf Grund des 8 9b des Gesetzes über den Belage¬

rungszustand vom 4. Juni 1851 bestimme ich für den mir
unterstellten Korpsbezirk und — im Einvernehmen mit dem
Gouverneur — auch für der: Befehlsbereich der Festung
Mainz:

I. Druckschriften, die von dem Polizeipräsidenten in
Berlin in den amtlichen Listen (veröffentlicht in denr Preu - s
ßischen Zentral -Polizei -Blatt ) als „Schundliteratur"  .
bezeichnet sind oder künftig bezeichnet werden, und die des- :
halb gemäß 8 56 Ziffer 12 der Gewerbeordnung vom Feil - -
bieten und Aufsuchen von Bestellungen im Umherziehen aus - j
geschloffen sind, dürfen auch im stehenden  Geweroe nicht I
ftilgehalten , angekündigt , ausgestellt , ausgelegt oder sonst
verbreitet werden.

II. Druckschriften, die auf der Liste der „Schundlitera¬
tur " (I) stehen, dürfen auch nicht unter verändertem Titel
feilgehalten , angekündigt , ausgestellt , ausgelegt oder sonst
verbreitet werden. Dies gilt sowohl für den Hausierbetrieb
als auch für das stehende Gewerbe.

III . Zuwiderhandlungen werden mtj Grund des 8 9b
des Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1861
bestraft.

IV. Diese Verordnung tritt am 15. Juni 1916 in Kraft.
Frankfurt a. M ., den 1. 6. 1916.

18 . Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando.

Der Kommandierende Bmeral

Hol;vrrsteigeruny.
Mittwoch , den 14 . Februar,  v v r in. 11  U h i

in der Wirtschaft von Wrlhelm . Schwank zu Gückingen.
Distr . 33a Heumes (an der Straße Aull-Hambach). Eiche!
10 Rm. Nutzscheit, 2,4 Mtr . lang , 9 Rm. Scht. Buche : 186
Rm. Scht . u. Kn., 430 Rm . Reisig 2. u. 3. Kl., 20 Nm. un«
vusgearbeitet . Nadelholz:  150 Stangen 4.- 6. Kl.

Holzversteigerung.
Am Samktag, öcn 10. D. MtS.,

voimmags 10 Uhr
anfangend , sollen im Gemeindewatd Eppenroo in verschie¬
denen Distrikten:

4 Rm . Eichen-Scheit,
741 Rm. Buchen-Scheit und -Knüppel und

6365 Stück Buchen-Wellen
öffentlich versteigert werden.

Die Versteigerung beginnt im Distrikt 15 b Welschen-
berg.

Eppenrod,  den 7. Februar 1917. 1669
Der Bürgermeister.

Hoi.

Be«mv»»rtlich für die Schnftlettunq Richard Heia, Mab« w«.

ly'l'lhvtzJloffc
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